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Art. 28 T-LO
 T-LO - Landesordnung 1989, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 28.03.2022

(1) Der Landtag kann vor dem Ablauf der fünfjährigen Gesetzgebungsperiode seine Au ösung beschließen. Zu einem

solchen Beschluß ist die Mehrheit von wenigstens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen erforderlich. Er darf

frühestens am siebenten Tag nach dem Einlangen eines darauf gerichteten Antrages gefaßt werden.

(2) Die Gesetzgebungsperiode dauert auch dann, wenn der Landtag seine Au ösung beschlossen hat, bis zu dem Tag,

an dem der neue Landtag zur ersten Sitzung zusammentritt.

(3) Die Landesregierung hat binnen drei Wochen nach der Au ösung des Landtages die Wahl zum Landtag

auszuschreiben.
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